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Jugendstrafprozessordnung
Vom 15. November 2006

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt gestützt auf Art. 39 Abs. 1
des Bundesgesetzes über das Jugendstrafrecht (Jugendstrafgesetz,
JStG) vom 20. Juni 20031), nach Einsichtnahme in den Ratschlag des
Regierungsrates Nr. 05.0022.01 vom 18. Januar 2005 sowie in den Be-
richt der Justiz-, Sicherheits-, und Sportkommission Nr. 05.0022.02 vom
18. Oktober 2006, beschliesst:

Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

I. Geltungsbereich, Verhältnis zur Strafprozessordnung

Anwendbarkeit des Jugendstrafverfahrens

§ 1. Dieses Gesetz gilt für die Untersuchung und Beurteilung von
strafbaren Handlungen, die Personen vorgeworfen werden, welche im
Tatzeitpunkt unmündig waren.
2 Vorbehalten bleiben die direkte Erledigung durch die Kantonspoli-
zei gemäss Bundesgesetz über Ordnungsbussen im Strassenverkehr
sowie weitere besondere Zuständigkeitsbestimmungen gemäss Bun-
desrecht.

Verhältnis zu anderen Gesetzen

§ 2. Soweit das Gesetz nichts Abweichendes bestimmt, sind die §§ 3,
11, 12, 17 Abs. 1 und 3, 18–67, 76–110, 112, 113, 115, 117, 118, 122–125,
127, 163, 185, 189–195, 196 Abs. 1 und 2 sowie 202–204 der Strafprozess-
ordnung vom 8. Januar 1997 (StPO) sinngemäss auf das Jugendstrafver-
fahren anwendbar.
2 Vorbehalten bleiben die Verfahrensbestimmungen des Bundesgeset-
zes über das Jugendstrafrecht.

1) SR 311.1.
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II. Die Organe der Jugendstrafbehörde

§ 3. Die Organe der Jugendstrafrechtspflege sind die Jugendanwalt-
schaft, der Jugendrat als Jugendstrafgericht sowie die Vormundschafts-
behörde als Vollzugsbehörde.

a. die jugendanwaltschaft

Organisation

§ 4. Die Jugendanwaltschaft ist eine Abteilung der Staatsanwalt-
schaft. Sie untersteht organisatorisch der Dienstaufsicht der Ersten
Staatsanwältin oder des Ersten Staatsanwaltes. Ansonsten übt der Re-
gierungsrat die Aufsicht über sie aus.
2 Die Diensträume der Jugendanwaltschaft sind von denjenigen der
Strafverfolgungsbehörden gegen Erwachsene getrennt. Für einzelne
Amtshandlungen sind Ausnahmen möglich.
3 Der Regierungsrat erlässt im Rahmen der Amtsordnung der Staats-
anwaltschaft die auch die Jugendanwaltschaft betreffenden Regelun-
gen.

Zuständigkeit

§ 5. Die Jugendanwaltschaft ist Strafverfolgungsbehörde in allen
Strafsachen gegen Unmündige. In besonderen Rechtsgebieten,
namentlich im Bereich des Strassenverkehrs und des Ausländerrechts,
kann das Ermittlungsverfahren durch die Jugendanwaltschaft an an-
dere Behörden übertragen werden. Diese beachten die Vorschriften
dieses Gesetzes.
2 Die Jugendanwältin oder der Jugendanwalt und die Stellvertreterin-
nen oder die Stellvertreter haben die Kompetenzen einer Staatsan-
wältin oder eines Staatsanwaltes gemäss Strafprozessordnung, sofern
dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. Sie führen die Verfahren selb-
ständig als Verfahrensleiterin oder Verfahrensleiter. Sie sind ausser-
dem zuständig zur Beurteilung gemäss §§ 28 und 29 dieses Gesetzes.
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b. der jugendrat als jugendstrafgericht

§ 6. Als Jugendstrafgericht urteilt der Jugendrat über strafbare
Handlungen von Personen, die im Zeitpunkt der Tat unmündig waren,
und trifft die anderen ihm durch dieses Gesetz zugewiesenen Entschei-
dungen.
2 Hat eine angeschuldigte Person sowohl vor als auch nach Vollendung
des 18. Altersjahres Straftaten begangen und ist sie mit Antrag auf eine
jugendstrafrechtliche Massnahme dem Jugendstrafgericht überwiesen
worden, so beurteilt dieses auch die nach Vollendung des 18. Alters-
jahres begangenen Straftaten;
es kann die im Schweizerischen Strafgesetzbuch vorgesehenen Strafen
und, sofern es nicht auf eine jugendstrafrechtliche Massnahme erkennt,
Massnahmen aussprechen.
3 Zusammensetzung und Organisation des Jugendrates bestimmen
sich nach dem Gesetz über die Vormundschaftsbehörde und den be-
hördlichen Jugendschutz.
4 Das Jugendstrafgericht tagt als Kammer oder als Dreierausschuss.
Der Dreierausschuss setzt sich aus der Präsidentin oder dem Präsiden-
ten und zwei Richterinnen oder Richtern zusammen.

c. vormundschaftsbehörde

§ 7. Die Vormundschaftsbehörde besorgt den Vollzug der getroffe-
nen Entscheidungen nach Vorschrift dieses Gesetzes. Sie unterstützt
die Präsidentin oder den Präsidenten des Jugendstrafgerichtes bei der
Vorbereitung der Verhandlungen.
2 Die Jugendanwaltschaft und das Jugendstrafgericht können in jedem
Stadium des Verfahrens und unabhängig von dessen Ausgang der Vor-
mundschaftsbehörde

a) anzeigen, dass an Strafverfahren beteiligte Unmündige in ihrer
weiteren Entwicklung gefährdet scheinen;

b) die in Art. 20 Abs. 1 JStG vorgesehenen Anträge stellen;
c) gemäss Art. 20 Abs. 2 JStG die Anordnung von Schutzmassnah-

men übertragen und
d) die Akten zur Einsicht vorlegen.
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III. Erziehungs- und Behandlungseinrichtung

§ 8. Für die Aufnahme von Jugendlichen dienen:
a) die kantonalen Heime und kinder- und jugendpsychiatrischen

Einrichtungen oder in besonderen Fällen psychiatrische Einrich-
tungen für Erwachsene (Schutzmassnahmen gemäss Art. 5 und
Art. 15 JStG sowie stationäre Begutachtung und Beobachtung
gemäss Art. 9 JStG);

b) entsprechende Einrichtungen anderer Kantone sowie private
Institutionen, die unter der gesetzlich geforderten Aufsicht stehen.

2 In Ausnahmefällen können Jugendliche auch in weiteren geeigneten
Institutionen untergebracht werden, wenn diese der Vormundschafts-
behörde die Aufsicht gestatten.

IV. Pflichten der Inhaberin und des Inhabers der elterlichen Sorge

§ 9. Die Inhaberin und der Inhaber der elterlichen Sorge sind ver-
pflichtet,

a) für das Erscheinen eines vorschriftsgemäss vorgeladenen Unmün-
digen zu sorgen, wenn sie schriftlich dazu aufgefordert worden
sind,

b) selbst auf vorschriftsgemässe Vorladungen zu erscheinen.
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V. Verteidigung

Allgemeines

§ 10. Die Angeschuldigten sind vor der ersten Einvernahme münd-
lich, die übrigen Berechtigten rechtzeitig und schriftlich über ihre Ver-
teidigungsrechte zu belehren.

Notwendige Verteidigung

§ 11. Angeschuldigten wird eine Verteidigerin oder ein Verteidiger
beigegeben, sobald ersichtlich ist, dass sie sich wegen der schwierigen
Sach- oder Rechtslage oder aus anderen Gründen nicht selber verteidi-
gen können, und wenn anzunehmen ist, dass weder die Verbeiständung
durch die gesetzliche Vertreterin oder den gesetzlichen Vertreter noch
der Beizug einer Übersetzerin oder eines Übersetzers genügt. Bei Un-
terbringung in einer geschlossenen Einrichtung ist der Beizug einer
Verteidigerin oder eines Verteidigers notwendig. Die Jugendanwalt-
schaft fordert die gesetzliche Vertreterin oder den gesetzlichen Vertre-
ter auf, die angeschuldigte Person durch eine Verteidigerin oder einen
Verteidiger verbeiständen zu lassen. Kommen diese der Aufforderung
nicht nach, ersucht die Jugendanwaltschaft die Präsidentin oder den
Präsidenten des Jugendstrafgerichts um Beigabe einer Verteidigerin
oder eines Verteidigers.
2 Nach Überweisung des Verfahrens entscheidet die Präsidentin oder
der Präsident des Jugendstrafgerichts von Amtes wegen über die not-
wendige Verteidigung.
3 Für die Kosten der notwendigen Verteidigung haften, wenn nicht zu-
gleich unentgeltliche Verteidigung bewilligt wurde, neben den Ange-
schuldigten deren Eltern. Nicht einbringliche Forderungen werden bis
zur Höhe der angemessenen Entschädigung vom Staat beglichen; die-
ser tritt in entsprechendem Umfang in die Rechte der jeweiligen mit
der Verteidigung betrauten Person ein.

Unentgeltliche Verteidigung

§ 12. Wenn die Jugendlichen und die Eltern nicht über die finanziel-
len Mittel verfügen, um für die Verteidigung aufzukommen, ist eine un-
entgeltliche Verteidigung zu bewilligen, sofern

a) die Voraussetzungen der notwendigen Verteidigung (§ 11 Abs. 1)
erfüllt sind,

b) eine freiheitsentziehende Sanktion erwartet werden muss, welche
nicht mehr in die Kompetenz der Jugendanwältin oder des Jugend-
anwalts gemäss § 28 fällt.
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VI. Akteneinsicht

§ 13. Einsicht in die Akten mit Ausnahme der vertraulichen Akten
zur Person wird auf Verlangen den zu Beschwerden gemäss § 48 dieses
Gesetzes berechtigten Personen gewährt. Im Übrigen sind die Bestim-
mungen der Strafprozessordnung über die Akteneinsicht sinngemäss
anwendbar.
2 Mit der Verteidigung beauftragte Anwältinnen und Anwälte haben
auch Einsicht in die vertraulichen Akten zur Person der von ihnen ver-
tretenen Angeschuldigten. Die Anwältinnen und Anwälte dürfen vom
Inhalt nur in allgemeiner Form und ohne Namensnennung Kenntnis
geben und nur in diesem Sinne auf den Inhalt der Akten verweisen. Sie
dürfen diese Akten weder ganz noch auszugsweise aushändigen.
3 Anwältinnen und Anwälten wird die Möglichkeit gegeben, Akten, in
die sie Einsicht nehmen wollen, zu kopieren.
4 Der Regierungsrat sorgt für die Regelung der Aufbewahrungsfristen
für die im Zusammenhang mit einer Straftat erstellten Polizei-, Unter-
suchungs-, Gerichts- und Vollzugsakten.

Zweiter Abschnitt: Das Verfahren

I. Allgemeine Verfahrensvorschriften

Zivilklage

§ 14. Für die Behandlung der Zivilklage gelten die Bestimmungen
der Strafprozessordnung.
2 Im Verfahren vor der Jugendanwältin oder dem Jugendanwalt (§§ 28
und 29) kann die Zivilklage nach Anhörung der Parteien durch beding-
ten Entscheid erledigt oder an das Zivilgericht verwiesen werden, und
zwar auch dann, wenn es sich bei der Klägerin oder beim Kläger um ein
Opfer im Sinne des Opferhilfegesetzes handelt. Die Kompetenz der Ju-
gendanwältin oder des Jugendanwalts richtet sich nach der Vorschrift
über die Einzelrichterin oder den Einzelrichter am Strafgericht gemäss
§ 35 Abs. 3 des Gerichtsorganisationsgesetzes.
3 Der Entscheid der Jugendanwältin oder des Jugendanwalts steht
einem gerichtlichen Urteil gleich, wenn die dadurch beschwerte Person
nicht innert zehn Tagen beim Jugendstrafgericht Rekurs dagegen er-
hebt. Die Präsidentin oder der Präsident des Jugendstrafgerichts ent-
scheidet als Einzelrichterin oder als Einzelrichter gemäss der Zivilpro-
zessordnung, kann aber die Klage auch an das Zivilgericht verweisen,
und zwar selbst dann, wenn es sich bei der Klägerin oder beim Kläger
um ein Opfer im Sinne des Opferhilfegesetzes handelt.
4 Wird gegen das Strafurteil ein Rechtsmittel ergriffen, entscheidet die
zur Neubeurteilung der Sache zuständige Behörde im Rahmen ihrer
Kompetenz auch über die Zivilklage.
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Verfahrenskosten

§ 15. Die Entscheidsgebühr und Einstellungsgebühr der Jugendan-
wältin oder des Jugendanwalts beträgt Fr. 30.– bis Fr. 500.–, die des
Jugendstrafgerichts Fr. 50.– bis Fr. 1000.–.
2 Für die einer angeschuldigten Person auferlegten Verfahrenskosten
haften neben ihr die Eltern.
3 Auf die Erhebung von Verfahrenskosten kann aus besonderen Grün-
den verzichtet werden.

II. Das Vorverfahren

a. allgemeine bestimmungen

Untersuchung durch die Jugendanwaltschaft

§ 16. Die Jugendanwaltschaft untersucht unter Vorbehalt anderer ge-
setzlicher Bestimmungen von Amtes wegen oder auf Anzeige strafbare
Handlungen Unmündiger.

Verfahren bei gemischten Fällen

§ 17. Wo Unmündige zusammen mit Erwachsenen angeschuldigt
sind, ist das Verfahren gegen die Unmündigen abzutrennen und durch
die Jugendanwaltschaft zu führen. Würde die Abklärung des Sachver-
halts dadurch erheblich erschwert, kann das Verfahren nach Anhörung
der Jugendanwältin oder des Jugendanwalts einheitlich durch eine an-
dere Abteilung der Staatsanwaltschaft oder durch die Jugendanwalt-
schaft durchgeführt werden. Über Kompetenzkonflikte entscheidet die
Erste Staatsanwältin oder der Erste Staatsanwalt.
2 Das Verfahren gegen die erwachsenen Angeschuldigten wird nach
den Vorschriften der Strafprozessordnung durchgeführt.
3 Nach Abschluss der Ermittlungen ist das Verfahren gegen die Un-
mündigen in jedem Falle der Jugendanwaltschaft zu überweisen.

Benachrichtigung der gesetzlichen Vertretung

§ 18. Von der Einleitung eines Strafverfahrens gegen Unmündige
sind die gesetzliche Vertreterin und der gesetzliche Vertreter in Kennt-
nis zu setzen. Die Benachrichtigung kann namentlich dann später erfol-
gen oder unterbleiben, wenn dies zum Erreichen des Verfahrens-
zweckes notwendig erscheint oder wenn die angeschuldigte Person bis
zur Einleitung des Strafverfahrens gegen sie mündig geworden ist.
2 Sofern es sich als nötig erweist, können auch Institutionen und Perso-
nen, die in einem besonderen Verhältnis zur unmündigen Person ste-
hen und ein schutzwürdiges Interesse haben, in Kenntnis gesetzt wer-
den.
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b. unterbringung von jugendlichen

Allgemeines

§ 19. Die Jugendlichen sind in der Regel in einer Einrichtung wie in
§ 8 Abs. 1 oder 2 genannt unterzubringen.
2 Bei Unterbringung von Jugendlichen in einer Arrestzelle der Kan-
tonspolizei oder in einem Untersuchungsgefängnis ist darauf zu achten,
dass sie nicht durch andere Inhaftierte einem für ihre weitere Entwick-
lung schädlichen Einfluss ausgesetzt sind. Die einweisende Behörde
kann von der Haftanstalt eine andere Unterbringung verlangen. Die
Haftanstalt hat dem soweit als möglich zu entsprechen.
3 Die in § 18 Abs. 1 genannten Personen sowie Institutionen und Perso-
nen, die Unmündige in Obhut haben, sind, sobald der Verfahrensstand
dies zulässt, über die vorläufige Festnahme oder Wegnahme von Un-
mündigen zu orientieren.

Vorläufige Festnahme

§ 20. Bei vorläufigen Festnahmen von Unmündigen ist unverzüglich
die Jugendanwaltschaft zu verständigen. Diese entscheidet über das
weitere Vorgehen.

c. haftbefehl und anordnung einer stationären beobachtung

oder begutachtung

Allgemeines

§ 21. Ein Haftbefehl gegen die angeschuldigte Person kann bei drin-
gendem Tatverdacht und bei Vorliegen der Haftvoraussetzungen ge-
mäss § 69 StPO nach einer Befragung zur Sache erlassen werden.
2 Eine stationäre Beobachtung oder Begutachtung gemäss Art. 9 JStG
kann bei dringendem Tatverdacht verfügt werden, wenn zwecks Abklä-
rung der Massnahmebedürftigkeit eine Einweisung in eine hiezu geeig-
nete Einrichtung notwendig erscheint.

10

257.500 Strafprozess · Rechtshilfe · Opferhilfe



1. 10. 2007 77

Form und Fristen

§ 22. Vor Erlass des Haftbefehls oder der Anordnung einer stationä-
ren Beobachtung oder Begutachtung ist die angeschuldigte Person von
der Jugendanwältin oder vom Jugendanwalt anzuhören. Nach der An-
hörung erläutert die Jugendanwältin oder der Jugendanwalt die Ent-
scheidung der angeschuldigten Person und macht sie auf die ihr zuste-
henden Rechtsmittel aufmerksam.
2 Der Haftbefehl wird innert 24 Stunden, bei Vorliegen besonderer
Umstände innert 72 Stunden seit vorläufiger Festnahme oder Einliefe-
rung durch die Jugendanwältin oder den Jugendanwalt erlassen. Die
Verlängerung des Haftbefehls erfolgt durch schriftliche Verfügung.
3 Für die Anordnung einer stationären Beobachtung oder Begutach-
tung gelten die Abs. 1 und 2, sofern es sich nicht um die Fortsetzung der
Fremdunterbringung nach einem Haftbefehl handelt. In diesem Fall er-
folgt eine schriftliche Verfügung.
4 Der Haftbefehl oder die Anordnung einer stationären Beobachtung
oder Begutachtung entsprechen sinngemäss den Vorschriften über den
Haftbefehl gemäss § 70 StPO und enthalten zudem die Anordnung, wo
die angeschuldigte Person untergebracht wird.

Dauer und Vollzug des Haftbefehls

§ 23.2) Die erstmalige Anordnung des Haftbefehls sowie seine jewei-
lige Verlängerung kann auf höchstens vier Wochen erfolgen, bei Unter-
bringung in einer geschlossenen Einrichtung auf höchstens zwei Wo-
chen.
2 Die Verfahrensleiterin oder der Verfahrensleiter entscheidet über
die Bewilligung von Besuchen und über den Briefverkehr. Der Kon-
takt mit der eigenen Familie darf nur bei Vorliegen besonderer Um-
stände eingeschränkt werden.
3 Die Jugendlichen unterstehen den für ihren Unterbringungsort gel-
tenden Vollzugsvorschriften.
4

5 Die Präsidentin oder der Präsident des Jugendstrafgerichts führt re-
gelmässig Visitationen bei inhaftierten Unmündigen durch. Klagen
über deren Behandlung oder deren Gesundheitszustand übermittelt
sie oder er der zuständigen Behörde.
6 Jugendliche in Untersuchungshaft oder ihre gesetzliche Vertretung
können jederzeit ein Entlassungsgesuch stellen.

2) § 23 Abs. 4 aufgehoben durch Urteil des Bundesgerichts vom 7. 8. 2007.
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Dauer und Vollzug der Anordnung einer stationären Beobachtung
oder Begutachtung

§ 24. Anordnung und Verlängerung der stationären Beobachtung
oder Begutachtung erfolgen auf die Dauer von höchstens 2 Monaten.
2 Sie wird in der Regel in einer Institution gemäss § 8 durchgeführt.

Abwendung des Haftbefehls

§ 25. Von einem Haftbefehl wird Umgang genommen oder es erfolgt
dessen Aufhebung, wenn sein Zweck durch die Anordnung einer mil-
deren Massnahme erreicht werden kann.
2 Ist Fluchtgefahr der einzige Haftgrund, so kann auf die Anordnung
oder Weiterführung der Untersuchungshaft verzichtet werden, wenn
eine angemessene Realkaution oder eine angemessene Bürgschaft ge-
leistet wird.
3 Über das Begehren um Abwendung der Untersuchungshaft ent-
scheidet die für den Haftbefehl zuständige Instanz.
4 Entzieht sich die angeschuldigte Person den ihr auferlegten Bedin-
gungen, so entscheidet die für ihre Beurteilung zuständige Instanz über
den Verfall der Realkaution zuhanden der Finanzverwaltung und über
die Inanspruchnahme der Bürginnen und Bürgen.
5 Für die Verwendung verfallener Sicherheiten gilt § 74 Abs. 5 StPO
sinngemäss. Die Verrechnung nicht verfallener Realkautionen mit den
Verfahrenskosten ist zulässig,

d. vorsorgliche schutzmassnahmen

§ 26. Eine vorsorgliche Unterbringung gemäss Art. 5 JStG (in Ver-
bindung mit Art. 15 JStG) ist möglich, wenn dringender Tatverdacht
vorliegt und die angeschuldigte Person in ihrer weiteren Entwicklung
an ihrem Aufenthaltsort erheblich gefährdet ist.
2 Die Anordnung einer vorsorglichen Unterbringung und deren Ver-
längerung erfolgt auf die Dauer von höchstens 2 Monaten mittels
schriftlicher Verfügung, welche den Vorschriften über den Haftbefehl
für Jugendliche entspricht.
3 Die Anordnung anderer vorsorglicher Schutzmassnahmen kann
durch schriftliche Verfügung erfolgen.

e. änderungen im unterbringungsort

§ 27. Änderungen im Unterbringungsort bei Verfügungen gemäss
§§ 21ff. sind, mit Ausnahme von disziplinarischen Massnahmen der
Institution, mittels schriftlicher Verfügung mitzuteilen.
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III. Beurteilung durch die Jugendanwältin oder den Jugendanwalt

a. sachentscheidung durch die jugendanwältin oder

den jugendanwalt

Entscheid

§ 28. Wurde eine angeschuldigte Person zur Sache befragt und er-
weist sich, dass sie sich als Unmündige strafbar gemacht hat, so kann
die Jugendanwältin oder der Jugendanwalt

a) eine Strafbefreiung anordnen,
b) die in den Art. 22–24 JStG vorgesehenen Strafen aussprechen,
c) einen Freiheitsentzug von höchstens 30 Tagen anordnen oder
d) eine Aufsicht gemäss Art. 12 JStG bestimmen sowie eine damit

verbundene ambulante Behandlung anordnen.
2 Macht die Jugendanwältin oder der Jugendanwalt von dieser Befug-
nis Gebrauch, so trifft sie oder er die Entscheidung nach einer Verhand-
lung im Sinne der §§ 33 und 35 und eröffnet und begründet den Ent-
scheid mündlich. Die Begründung ist ins Protokoll aufzunehmen. Sie
oder er kann den Entscheid auch aufgrund der Akten treffen und
schriftlich mitteilen.
3 Der Entscheid ist den in § 48 Abs. 1 genannten Personen, soweit sie
beschwert sind, sowie der Präsidentin oder dem Präsidenten des Ju-
gendstrafgerichtes stets in schriftlicher Ausfertigung zuzustellen; die
Ausfertigung hat zu enthalten:

a) das Datum des Entscheids,
b) die Bezeichnung der Parteien,
c) die Urteilsformel (Schuldspruch, Einstellung, Strafen, Massnah-

men, Entscheid über die zivilrechtlichen Ansprüche, Kosten, all-
fällige Entschädigung),

d) die Unterschrift der Jugendanwältin oder des Jugendanwalts,
e) die Belehrung über die Rechtsmittel.

4 Kann der beurteilten Person oder den gesetzlichen Vertretern ein
Entscheid oder eine Verfügung nicht oder nicht an die von der beurteil-
ten Person genannte Adresse zugestellt werden, so tritt die Rechtskraft
des Entscheides oder der Verfügung trotzdem ein.

Strafbefehlsverfahren

§ 29. Die Jugendanwältin oder der Jugendanwalt kann bei Übertre-
tungen und vom Regierungsrat gemäss § 5 Abs. 2 StPO bezeichneten
Straftaten ohne Einvernahme der angeschuldigten Person einen Straf-
befehl erlassen,

a) wenn die angeschuldigte Person nicht festgenommen wurde und
b) wenn eine Strafbefreiung (Art. 21 JStG), ein Verweis, eine Busse

von nicht mehr als Fr. 500.– oder eine persönliche Leistung
(Art. 23–25 JStG) angemessen erscheint.
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b. einstellung des verfahrens aus besonderen gründen

§ 30. Der Jugendanwalt oder die Jugendanwältin stellt das Verfahren
ein, sofern die Voraussetzungen gemäss Art. 7 und 8 JStG erfüllt sind.

c. überweisungsbeschluss

§ 31. Ist die Jugendanwältin oder der Jugendanwalt zur abschliessen-
den Beurteilung nicht befugt, will sie oder er von dieser Befugnis kei-
nen Gebrauch machen oder ist gegen ihren oder seinen Entscheid Re-
kurs erhoben worden, so überweist sie oder er den Fall zur Beurteilung
an das Jugendstrafgericht.
2 Der Überweisungsbeschluss muss die von einer Anklageschrift ver-
langten Angaben (§ 112 StPO) enthalten und hat sich darüber auszu-
sprechen, welche Bestrafung bzw. welche der gesetzlichen Massnah-
men in Betracht zu ziehen seien.
3 Die Überweisung an das Jugendstrafgericht ist in der Regel der ange-
schuldigten Person mündlich zu eröffnen und kurz zu begründen. Die
gesetzliche Vertreterin oder der gesetzliche Vertreter ist, wo möglich,
beizuziehen. Es ist auf die Möglichkeit der Verteidigung hinzuweisen.
4 Den Jugendlichen und der gesetzlichen Vertreterin und dem gesetz-
lichen Vertreter ist ein Überweisungsbeschluss zuzustellen.

IV. Beurteilung durch das Jugendstrafgericht

a. vorbereitung der hauptverhandlung

§ 32. Ist das Jugendstrafgericht zur Beurteilung zuständig, so bereitet
die Präsidentin oder der Präsident die Hauptverhandlung vor. Sie oder
er kann die Jugendanwaltschaft mit ergänzenden Erhebungen beauf-
tragen und bestimmt die Beweiserhebungen, die in der Hauptverhand-
lung vorzunehmen sind. Den angeschuldigten Personen sowie der ge-
setzlichen Vertreterin oder dem gesetzlichen Vertreter steht die Einrei-
chung von Beweisanträgen frei.
2 Die Präsidentin oder der Präsident bestimmt den Verhandlungstag.
Sie oder er setzt die Akten zur Person und bei unbestrittenem Sachver-
halt die Akten zur Sache bei den Mitgliedern des Jugendstrafgerichts in
Zirkulation.
3 In Fällen, wo der Sachverhalt bestritten ist, verfügt die Präsidentin
oder der Präsident, dass die Sachbeweise unmittelbar und mündlich in
der Hauptverhandlung erhoben werden.
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b. hauptverhandlung

Vorladung

§ 33. Zur Hauptverhandlung sind die angeschuldigte Person persön-
lich sowie die allfällige Rechtsbeiständin oder der allfällige Rechtsbei-
stand vorzuladen. Die Präsidentin oder der Präsident entscheidet, ob
die gesetzliche Vertreterin und der gesetzliche Vertreter zur Hauptver-
handlung vorzuladen oder einzuladen sind.
2 Im übrigen bestimmt die Präsidentin oder der Präsident, wer als ver-
fahrensbeteiligte Person ganz oder teilweise an der Verhandlung teil-
nehmen muss oder darf.
3 Zivilklägerinnen und Zivilkläger und ihre Vertreterinnen und Ver-
treter werden, soweit es sie betrifft, zur Verhandlung zur Sache und zu
den Parteivorträgen zur Sache zugelassen.
4 Während der Hauptverhandlung können die angeschuldigten Perso-
nen aus besonderen Gründen vorübergehend ausgeschlossen werden.

Öffentlichkeit

§ 34. Die Präsidentin oder der Präsident entscheiden auf Antrag, ob
und wie weit eine Verhandlung öffentlich ist oder ob auf andere Weise
die Öffentlichkeit zu informieren ist.
2 Medienberichterstatter und Medienberichterstatterinnen können
verpflichtet werden, ihre Berichte vor der Veröffentlichung der Präsi-
dentin oder dem Präsidenten vorzulegen. Sie oder er überprüft, ob die
Persönlichkeitsrechte gewahrt werden. Die Berichterstattung hat in
der Regel ohne Namensnennung zu erfolgen. Missbräuche werden
nach Art. 293 StGB geahndet.
3 Ist die Öffentlichkeit oder sind Teile davon zur Verhandlung zugelas-
sen, so ist die Verwendung von Aufnahmegeräten (Ton und Bild) unter-
sagt; vorbehalten bleibt eine abweichende Anordnung des Gerichts.

Beweisaufnahme

§ 35. Die Hauptverhandlung ist mündlich. Nach der Eröffnung und
der Beschlussfassung über allfällige Beweisanträge wird die angeschul-
digte Person zur Sache einvernommen. Daran schliesst sich die Auf-
nahme der Beweise. Ist unmittelbare Beweisaufnahme angeordnet
worden, so erfolgt sie nach den Vorschriften des § 125 StPO.
2 Die Präsidentin oder der Präsident des Jugendstrafgerichts trifft wäh-
rend der Beweisaufnahme alle notwendigen Massnahmen zum Schutz
der Opfer im Sinne des Opferhilfegesetzes.
3 Sie oder er kann insbesondere anordnen, dass die Befragung des Op-
fers ohne Beisein der angeschuldigten Person und der gesetzlichen Ver-
treterin und des gesetzlichen Vertreters erfolgt, dass die Befragung
unter Zuhilfenahme technischer Mittel in den Gerichtssaal übertragen
wird, oder dass eine Befragung des Opfers vorgängig zur Hauptver-
handlung im Beisein der Parteivertreterinnen und Parteivertreter
durchgeführt wird.
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4 In besonderen Fällen kann die Präsidentin oder der Präsident bei
Zeuginnen und Zeugen und bei Auskunftspersonen die entsprechen-
den Anordnungen zu deren Schutz während der Hauptverhandlung
treffen.
5 Nach dem Abschluss der Beweisaufnahme zur Sache befragt die Prä-
sidentin oder der Präsident die angeschuldigte Person und die gesetz-
liche Vertreterin und den gesetzlichen Vertreter über die persönlichen
Verhältnisse.

Parteivorträge

§ 36. Zuerst erhält die Jugendanwältin oder der Jugendanwalt das
Wort zur Begründung des Antrages. Dabei wird zur Zivilklage nicht
Stellung genommen.
2 Anschliessend erhält die geschädigte Person oder ihre Vertretung
das Wort zur Begründung der Zivilklage.
3 Hierauf folgen der Vortrag der Verteidigung und die Beantwortung
der Zivilklage. Danach ist die angeschuldigte Person zu befragen, ob
sie noch etwas beizufügen habe. Ist keine Verteidigung bestellt worden,
nimmt die angeschuldigte Person selbst Stellung. Danach haben die ge-
setzliche Vertreterin und der gesetzliche Vertreter die Möglichkeit,
etwas beizufügen.
4 Die Jugendanwältin oder der Jugendanwalt und die Zivilpartei kön-
nen eine Replik vortragen. Gegebenenfalls haben die angeschuldigte
Person und ihre Vertretung das Recht zur Duplik. Das letzte Wort steht
immer der angeschuldigten Person persönlich zu.

Abwesenheitsverfahren

§ 37. Gegen eine im Sinne von § 120 Abs. 1 StPO dispensierte ange-
schuldigte Person kann die Hauptverhandlung durchgeführt werden,
sofern sie im Vorverfahren zu den zur Beurteilung überwiesenen Straf-
taten befragt worden ist. In wichtigen Fällen sind die gesetzliche Ver-
treterin und der gesetzliche Vertreter vorzuladen.
2 Eine allfällig vorhandene Rechtsvertretung ist vorzuladen.
3 Angeschuldigte Personen ohne Wohnsitz in der Schweiz können im
Abwesenheitsverfahren gemäss §§ 159 bis 161 StPO durch das Jugend-
strafgericht beurteilt werden, sofern sie im Vorverfahren zu den zur Be-
urteilung überwiesenen Straftaten befragt worden sind.
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Zuständigkeit des Jugendstrafgerichts

§ 38. Das Jugendstrafgericht entscheidet als Kammer über die An-
ordnung stationärer Schutzmassnahmen gemäss Art. 15 und 16 JStG
sowie Freiheitsentzug von mehr als sechs Monaten. Mit Einverständnis
der Parteien kann die Präsidentin oder der Präsident diese Fälle an-
stelle der Kammer dem Dreierausschuss zur Beurteilung zuweisen.
2 Das Jugendstrafgericht entscheidet als Dreierausschuss über die An-
ordnung ambulanter Schutzmassnahmen gemäss Art. 13 und 14 JStG
sowie Freiheitsentzug bis zu sechs Monaten.

Entscheid

§ 39. Ergibt die Verhandlung, dass die angeschuldigte Person keine
mit Strafe bedrohte Handlung begangen hat, so ist sie freizusprechen.
2 Ergibt die Verhandlung, dass die angeschuldigte Person eine mit
Strafe bedrohte Handlung begangen hat, beschliesst das Jugendstrafge-
richt eine der im Jugendstrafgesetz vorgesehenen Strafen oder Schutz-
massnahmen. Es kann auch nach Art. 21 JStG von einer Sanktion abse-
hen oder das Verfahren einstellen.
3 Beschliesst das Jugendstrafgericht eine der im Jugendstrafgesetz vor-
gesehenen Schutzmassnahmen, so hat es sich darüber auszusprechen,
ob diese als Aufsicht, als persönliche Betreuung, als ambulante Be-
handlung oder als Unterbringung durchzuführen ist.
4 Das Jugendstrafgericht kann selber die Wahl der geeigneten Einrich-
tung treffen oder die Wahl der Vormundschaftsbehörde überlassen.
Die Wahl einer geeigneten Person oder Stelle gemäss Art. 12 oder 13
JStG ist stets Sache der Vormundschaftsbehörde.
5 Das Jugendstrafgericht bestimmt in seinem Entscheid auch über die
Anrechnung einer vorsorglich gemäss § 26 angeordneten Schutzmass-
nahme.
6 Das Jugendstrafgericht kann Zivilklagen der geschädigten Person
beurteilen oder an das Zivilgericht verweisen, und zwar auch dann,
wenn es sich um ein Opfer im Sinne des Opferhilfegesetzes handelt.

Eröffnung und Ausfertigung des Entscheides

§ 40. Der Entscheid des Jugendstrafgerichts ist mündlich zu eröffnen
und kurz zu begründen. Von der mündlichen Eröffnung können die
Parteien durch die Präsidentin oder den Präsidenten auf Antrag dis-
pensiert werden.
2 Die schriftliche Ausfertigung erfolgt gemäss § 129 Abs. 2 StPO und
hat überdies die Begründung des Entscheides zu enthalten.
3 § 28 Abs. 3 und 4 gelten sinngemäss.
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Dritter Abschnitt: Der Vollzug

I. Zuständigkeit und Durchführung

§ 41. Die Vormundschaftsbehörde sorgt für den Vollzug rechtskräfti-
ger jugendstrafrechtlicher Schutzmassnahmen und Freiheitsentzüge
auf Anordnung der Präsidentin oder des Präsidenten des Jugendstraf-
gerichts oder der Jugendanwältin oder des Jugendanwalts.
2 Ist das Urteil noch nicht rechtskräftig, kann die urteilende Behörde
die zur Sicherung des Vollzuges nötigen Verfügungen treffen.
3 Jugendliche in Untersuchungshaft oder in einer vorsorglichen
Schutzmassnahme, gegen die keine vollziehbare freiheitsentziehende
Sanktion verhängt wird, sind zu entlassen, sofern die Jugendanwalt-
schaft nicht unmittelbar nach der Urteilseröffnung die Fortdauer der
Zwangsmassnahme beantragt. Über einen solchen Antrag entscheidet
die Präsidentin oder der Präsident des Appellationsgerichts nach An-
hörung der Betroffenen unverzüglich. Bis zum Entscheid bleiben die
Beurteilten in Untersuchungshaft oder in der vorsorglichen Schutz-
massnahme.
4 Geldbussen vollzieht diejenige Behörde, die sie verhängt hat, nach
den Bestimmungen des Jugendstrafgesetzes und der Strafprozessord-
nung.
5 Der Vollzug von persönlicher Leistung obliegt der Jugendanwalt-
schaft.

II. Aufsicht, persönliche Betreuung, Begleitung gemäss
Art. 29 Abs. 3 JStG

§ 42. Die Vormundschaftsbehörde sorgt für die von der zuständigen
Behörde angeordnete Aufsicht, persönliche Betreuung und Beglei-
tung, für die Durchführung der angeordneten ambulanten Behandlung
und der Weisungen.
2 Die Vormundschaftsbehörde und die von ihr dazu beigezogenen Or-
gane und Personen sind verpflichtet, die von ihnen betreuten Personen
in allen Bereichen ihrer erzieherischen und beruflichen Entwicklung zu
unterstützen.
3 Die Vormundschaftsbehörde überwacht in allen Fällen die Erzie-
hung und die weitere Entwicklung. Sie berichtet über das Verhalten der
Beurteilten an diejenige Behörde, die über weitere Massnahmen zu
entscheiden hat, stellt ihr ihre Anträge und trifft die nötigen vorläufi-
gen Anordnungen.
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III. Nachträgliche Verfügungen über den Vollzug

Zuständigkeiten der Jugendanwaltschaft

§ 43. Die Jugendanwaltschaft ist, sofern sie den Erstentscheid erlas-
sen hat, zuständig:

a) zur Anordnung von Strafe bei Nichtbewährung nach einem Ver-
weis (Art. 22 JStG), soweit dies in die Kompetenz der Jugend-
anwaltschaft fällt (§ 28);

b) zur Umwandlung einer persönlichen Leistung in eine Busse oder
in Freiheitsentzug (Art. 23 Abs. 6 JStG);

c) zur Umwandlung der Busse in persönliche Leistung (Art. 24 Abs. 3
JStG) und in Freiheitsentzug (Art. 24 Abs. 5 JStG);

d) zu allen Entscheidungen über einen von ihr aufgeschobenen Straf-
vollzug (Art. 35 JStG), soweit nicht ein anderes Gericht im Rah-
men der Beurteilung einer neuen Strafsache zuständig ist;

e) zur Umwandlung eines Freiheitsentzuges in persönliche Leistung
(Art. 26 JStG).

Zuständigkeiten des Jugendstrafgerichts

§ 44. Dem Jugendstrafgericht ist die Entscheidung darüber vorbehal-
ten:

a) ob eine von ihm getroffene Verfügung durch eine andere zu erset-
zen oder aufzuheben sei;

b) ob eine fremdplazierte Person bedingt oder unbedingt zu entlas-
sen oder eine bedingte Entlassung zu widerrufen sei.

2 Die Vormundschaftsbehörde erstattet dem Jugendstrafgericht Be-
richt; bei Versorgungen ist dieser Bericht vor Ablauf der festgesetzten
Zeit zu erstatten.

§ 45. Das Jugendstrafgericht ist unter Vorbehalt des § 38 als Kammer
zuständig:

a) die ursprünglich angeordneten Schutzmassnahmen zu verschärfen
(Art. 18 JStG);

b) die Rückversetzung zu verfügen (Art. 31 JStG);
c) zu entscheiden, ob und wieweit der Freiheitsentzug noch zu voll-

ziehen ist, wenn eine vorausgegangene Unterbringung aufge-
hoben worden ist, ohne dass sie ihren Zweck erreicht hätte
(Art. 32 Abs. 3 JStG).

2 Das Jugendstrafgericht ist als Dreierausschuss zuständig:
a) die ursprünglich angeordnete Schutzmassnahme zu mildern

(Art. 18 JStG);
b) auf Antrag der Vollzugsbehörde die ursprünglich angeordnete

Schutzmassnahme aufzuheben (Art. 19 Abs. 1 JStG);
c) zur Umwandlung einer persönlichen Leistung in eine Busse oder

in Freiheitsentzug (Art. 23 Abs. 6 JStG);
d) zur Umwandlung eines Freiheitsentzugs in persönliche Leistung

(Art. 26 JStG);
e) zur Umwandlung der Busse in persönliche Leistung (Art. 24 Abs. 3

JStG) und in Freiheitsentzug (Art. 24 Abs. 5 JStG).
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3 Die Präsidentin oder der Präsident des Jugendstrafgerichts ist zustän-
dig:

a) dem Jugendstrafgericht vorbehaltene Entscheidungen vorsorglich
anzuordnen;

b) das Verfahren einzustellen, wenn die Zuständigkeit weggefallen
ist oder wenn die antragstellende Behörde ihren Antrag zurückge-
zogen hat;

c) auf Antrag der Vollzugsbehörde eine Person bedingt zu entlassen
(Art. 28 JStG);

d) auf Antrag der Vollzugsbehörde einer bedingt entlassenen Per-
son eine Probezeit aufzuerlegen und ihr Weisungen zu erteilen
(Art. 29 JStG);

e) eine bedingt entlassene Person, die sich bis zum Ablauf der Probe-
zeit bewährt hat, endgültig zu entlassen (Art. 30 JStG);

f) auf Antrag der Vollzugsbehörde festzustellen, ob eine Unterbrin-
gung aufzuheben ist, weil sie ihren Zweck erreicht hat, und dass
der Freiheitsentzug nicht mehr vollzogen wird (Art 32 Abs. 2
JStG);

g) festzustellen, dass die Massnahme infolge Erreichung der Alters-
grenze beendet ist (Art. 19 Abs. 2 JStG).

4 Die Kammer kann die Entscheide gemäss Abs. 1 lit. b und c auf dem
Zirkulationsweg fällen.
5 Die Präsidentin oder der Präsident kann den Entscheid über die be-
dingte Entlassung (Abs. 3 lit. c) und über die Auferlegung einer Probe-
zeit und die Erteilung von Weisungen (Abs. 3 lit. d) dem Dreieraus-
schuss übertragen.
6 Der Dreierausschuss kann die Entscheide gemäss § 45 Abs. 2 lit. c, d
und e JStG auf dem Zirkulationsweg fällen.

Rechtliches Gehör

§ 46. Vor der Beschlussfassung ist der verurteilten Person sowie, falls
sie noch unmündig ist, der gesetzlichen Vertreterin und dem gesetz-
lichen Vertreter Gelegenheit zur Vernehmlassung zu geben, wenn die
Bewährung der verurteilten Person zweifelhaft ist. Sie sind, wenn tun-
lich, in der Verhandlung anzuhören.

IV. Vollzugskosten

§ 47. Die Kostentragung für den Vollzug von strafrechtlichen Schutz-
massnahmen und Freiheitsentzügen richtet sich nach dem Gesetz über
die Vormundschaftsbehörde und den behördlichen Jugendschutz.

20

257.500 Strafprozess · Rechtshilfe · Opferhilfe



1. 10. 2007 77

Vierter Abschnitt: Die Rechtsmittel

I. Legitimation im allgemeinen

§ 48. Jugendliche und die gesetzliche Vertreterin oder der gesetzliche
Vertreter können die Rechtsmittel dieses Gesetzes ergreifen. Diese ste-
hen ausserdem den Eltern oder einem einzelnen Elternteil ohne elter-
liche Sorge zu, soweit sie durch den Kostenentscheid beschwert sind.
2 Der Jugendanwältin oder dem Jugendanwalt stehen, soweit es sich
um Entscheide des Jugendstrafgerichts gemäss § 39 handelt, die glei-
chen Rechtsmittel zu.

II. Rechtsmittel gegen Entscheide und Verfügungen
der Jugendanwältin oder des Jugendanwalts

Im Vorverfahren

§ 49. Gegen Strafverfolgungsmassnahmen der Jugendanwältin oder
des Jugendanwalts ist der Rekurs an die Präsidentin oder den Präsiden-
ten des Jugendstrafgerichts zulässig; die Rekursfrist beträgt zehn Tage
ab Zustellung der angefochtenen Verfügung.
2 Rekurse gegen Verfügungen der Jugendanwältin oder des Jugendan-
walts über Untersuchungshaft, vorsorgliche Schutzmassnahme und
Unterbringung sind beschleunigt zu behandeln.
3 Für die Wirkung der Rekurse und das Verfahren gelten die §§ 167–
172 StPO sinngemäss.

Entscheid gemäss § 28

§ 50. Gegen den Entscheid der Jugendanwältin oder des Jugendan-
walts kann innert zehn Tagen seit Zustellung des schriftlichen Ent-
scheids Rekurs an das Jugendstrafgericht erhoben werden.
2 Ausserdem kann die Präsidentin oder der Präsident des Jugendstraf-
gerichts innert zehn Tagen nach Zustellung des schriftlichen Entschei-
des bestimmen, dass die Sache dem Jugendstrafgericht zum Entscheid
vorgelegt wird.
3 In diesen Fällen unterliegt die Sache, soweit angefochten, der Beur-
teilung durch das Jugendstrafgericht. Dieses kann den Entscheid der
Jugendanwältin oder des Jugendanwalts ganz oder teilweise abändern
oder bestätigen.

Strafbefehl gemäss § 29

§ 51. Einsprachen gegen den Strafbefehl sind innert zehn Tagen nach
Zustellung an die Jugendanwaltschaft zu richten. Wird Einsprache er-
hoben, so fällt der Strafbefehl dahin, und es ist das ordentliche Vorver-
fahren durchzuführen.
2 Ein späterer Entscheid gemäss § 28 ist durch eine andere Jugendan-
wältin oder durch einen andern Jugendanwalt zu treffen.
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Einstellungsbeschlüsse

§ 52. Gegen Einstellungsbeschlüsse der Jugendanwältin oder des Ju-
gendanwaltes ist ein Rekurs an die Rekurskammer des Strafgerichtes
zulässig. Die §§ 167–170 StPO sind sinngemäss anwendbar.
2 Gegen Einstellungsbeschlüsse gemäss § 30 dieses Gesetzes ist der
Rekurs an die Präsidentin oder den Präsidenten des Jugendstrafgerich-
tes zulässig.

III. Beschwerde gegen richterliche Anordnungen

§ 53. Bei Entscheiden und Verfügungen der Präsidentin oder des Prä-
sidenten des Jugendstrafgerichts gemäss § 184 Abs. 2 StPO sind die
§§ 187 und 188 StPO sinngemäss anwendbar.

IV. Rechtsmittel gegen Entscheide des Jugendstrafgerichts

§ 54. Gegen die Entscheidungen des Jugendstrafgerichts gemäss § 39
sowie gegen nachträgliche Verfügungen über den Vollzug gemäss §§ 44
und 45 ist die Beschwerde an den Ausschuss des Appellationsgerichtes
zulässig.
2 Der Ausschuss entscheidet auf erhobene Beschwerde in freier Kogni-
tion darüber:

a) ob das Jugendstrafgericht zuständig gewesen ist;
b) ob es wesentliche Verfahrensvorschriften zum Nachteil der oder

des Beurteilten verletzt hat;
c) ob es den Sachverhalt unrichtig festgestellt oder rechtlich unzu-

treffend gewürdigt hat;
d) ob es bei der Wahl der verhängten Strafe oder Schutzmassnahme

das Gesetz unrichtig ausgelegt hat.
3 Der Ausschuss entscheidet ausserdem, ob die verhängte Strafe oder
Schutzmassnahme willkürlich bestimmt worden ist.
4 Die Beschwerde einschliesslich Begründung ist innert zehn Tagen
nach Zustellung des begründeten Entscheides beim Appellationsge-
richt schriftlich einzureichen.
5 Die Einreichung der Beschwerde hemmt die Vollstreckung des ange-
fochtenen Entscheides, wenn die Appellationsgerichtspräsidentin oder
der Appellationsgerichtspräsident nicht anders verfügt.
6 Für die Behandlung der Beschwerde gelten im übrigen die Vorschrif-
ten der Strafprozessordnung.

Übergangsbestimmung

§ 55. Verfahren, die hängig sind, wenn dieses Gesetz wirksam wird,
werden nach den Bestimmungen dieses Gesetzes weitergeführt.
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Schlussbestimmung

Dieses Gesetz ist zu publizieren; es unterliegt dem Referendum.
Nach Eintritt der Rechtskraft bestimmt der Regierungsrat den Zeit-
punkt der Wirksamkeit.3) Auf den gleichen Zeitpunkt wird das Gesetz
über die Jugendstrafrechtspflege vom 20. Mai 1999 aufgehoben.

3) Wirksam seit 1. 1. 2007.
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